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E I N L A D U N G 

zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag, 29. Januar 2024 

um 20.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Kirchberg 

 

Tagesordnung: 

 

1) Protokollangelegenheiten 

2) Sachstand Stadtentwicklung und wesentliche Themen des Rathauses 

3) Bürgerfragen 

4) Baumaßnahme August-Ludwig-Schlözer-Schule: 

a) Vergabe der Zimmerer- und Holzbauarbeiten für die Grundschulaufstockung 

b) Erd-, Maurer- und Betonarbeiten – Nachtrag Nr. 10 

5) Beschluss des Stadthaushalts mit Haushaltssatzung 2024 und Finanzplanung bis 2027 

6) Spendenbericht 2023 

7) Entsorgung des Klärschlamms der Kläranlage Kirchberg – Vertragsverlängerung 

8) Neufestlegung der Standgebühren für den Kirchberger Weihnachtsmarkt 

9) Anfragen aus dem Gremium 

10) Verschiedenes und Bekanntgaben 

 

Zum Besuch der öffentlichen Sitzung wird herzlich eingeladen. 

 

gez. Stefan Ohr 

Bürgermeister 

 



Tagesordnungspunkt 4 a)  Kirchberg, 19.01.2024 
 

Beratungsunterlage 
 

für die öffentliche Sitzung des 
 

 Gemeinderats 
 

 Technischen Ausschusses 
 

 Sozial- und Verw.ausschusses 
 

am 29.01.2024 
 

Vorberatung erfolgte am: 

 

Sachbearbeiter: 

Frau Linke 
  

 

Baumaßnahme der August-Ludwig-Schlözer Schule 

a)Vergabe der Zimmerer- und Holzbauarbeiten für die      

   Grundschulaufstockung 
 

 

Die Aufstockung der Grundschule erfolgt als Holzkonstruktion auf dem Beton-Fertigteil-

Bestandsbau aus dem Jahre 1968. 

 

Die Zimmerer- und Holzbauarbeiten wurden im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung 

ausgeschrieben. Die Angebotsabgabe endet am 24.01.2024 um 11:30 Uhr. Die Kostenschätzung 

liegt bei 791.735,44 €. Die Ausführung soll Ende Februar 2024 beginnen.  

 

Die Angebote werden durch das Architekturbüro Beck rechnerisch und fachtechnisch geprüft 

und ein Vergabevorschlag an den Projektsteuerer, Büro nps gegeben.  

 

Zur Sitzung wird die Auswertung der Angebote sowie die Vergabeempfehlung vorgelegt.  

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Vergabe der Zimmerer- und Holzbauarbeiten nach der Vergabeempfehlung  

  



Tagesordnungspunkt 4 b) Kirchberg, 19.01.2024 
 

Beratungsunterlage 
 

für die öffentliche Sitzung des 
 

 Gemeinderats 
 

 Technischen Ausschusses 
 

 Sozial- und Verw.ausschusses 
 

am 29.01.2024 
 

Vorberatung erfolgte am: 

 

Sachbearbeiter: 

Frau Linke 
  

 

Baumaßnahme August-Ludwig-Schlözer Schule 

 

b) Erd,- Maurer- und Betonarbeiten – Nachtrag Nr. 10 

 
Für die Sanierung der ALS Schule (ohne Aufstockung) hat die Fa. Ebert aus Abtsgmünd den 

Auftrag für die Rohbauarbeiten erhalten. Für einen reibungslosen Bauablauf ist es erforderlich 

dass die Rohbauarbeiten auch für die bevorstehende Aufstockung des Grundschultraktes 

möglichst in einer Hand bleiben. Architekt Prof. Dr. Beck ist auf der Sitzung anwesend und wir 

hierzu nähere Informationen geben. Es ist vorgesehen, möglichst zu den Preisen der Erstvergabe 

eine entsprechende Nachtragsvereinbarung mit der Fa. Ebert für die Aufstockung der 

Grundschule zu schließen. 

 

Die Fa. Ebert hat das vom Planungsbüro erstellte Leistungsverzeichnis am 17.01.2024 

abgegeben und die Auftragssumme beläuft sich auf 352.319,30 €. Das Angebot wird vom 

Planungsbüro geprüft und auf der Sitzung von Prof. Dr. Beck vorgestellt. 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Vergabe der Nachtragvereinbarung für die Aufstockung des Grundschultrakts an die Fa. Ebert 

 

  



Tagesordnungspunkt 5 Kirchberg, 19.01.2024 
         

Beratungsunterlage 
 

für die öffentliche Sitzung des 
 

 Gemeinderats 
 

 Technischen Ausschusses 
 

 Sozial- und Verw.ausschusses 
 

am 29. Januar 2024 
 

Vorberatung erfolgte am: 

16.11.2023 (Soz+Vw-Auschuss) 

03.12.2023 (Haushaltsausschuss) 

+ 18.12.2023 (GR-Sitzung) 

Sachbearbeiterin: Frau Szturo 

 
  

 

 

Beschluss der Haushaltssatzung 2024 

mit Haushaltsplan 2024, Finanzplanung bis 2027 und Wirtschaftsplan 2024 

der Grünstrom Kirchberg GmbH 

 
In der Gemeinderatssitzung am 18. Dezember 2023 wurde der Entwurf des Haushaltsplans vor-

beraten. Anschließend wurde er fertiggestellt und gedruckt. In der Haushaltssatzung wird die 

Kreditermächtigung auf 900.000 € und der Höchstbetrag des Kassenkredites auf 2.500.000 € 

festgesetzt. Die Hebesätze der Grundsteuer A wird von 480 auf 500 v.H. und die Grundsteuer B 

von 500 auf 520 v.H. angehoben. Der Gewerbesteuerhebesatz bleibt unverändert bei 360 v.H.. 

 

Auf der Sitzung ist seitens der Verwaltung die zusammenfassende Vorstellung des Haushalts-

plans 2024 und die Beantwortung von Fragen vorgesehen. Insbesondere wird auf den Vorbericht 

hingewiesen in dem alle wichtigen Eckdaten zusammengefasst wurde. Den Fraktionen wird auf 

der Sitzung Gelegenheit zu Haushaltsreden bzw. zusammenfassenden Statements gegeben. 

 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Der Gemeinderat beschließt die nachfolgende Haushaltssatzung 2024 der Stadt Kirch-

berg an der Jagst mit Haushaltsplan, seinen Anlagen und den Hebesätzen für Grundsteuer 

A und B sowie der Gewerbesteuer. 

2. Der Gemeinderat stimmt der mittelfristigen Finanzplanung zu. 

3. Der Gemeinderat stimmt dem Wirtschaftsplan 2024 der GrünStrom Kirchberg GmbH zu. 
 

  

 



Haushaltssatzung 2024 mit Rahmendaten 

 
1. Haushaltssatzung der Stadt Kirchberg an der Jagst für das Haushaltsjahr 2024  

 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.01.2024 
die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen: 

 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen      EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 
13.407.301 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 
-12.587.728 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 
819.574 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 
0 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 
0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 
0 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 
819.574 

 
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 13.078.684 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -11.509.916 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
     (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

1.568.768 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.820.011 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -6.998.833 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

-2.178.822 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
     (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

-610.054 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 900.000 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -290.000 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 

610.000 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 

-54 

 



§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 900.000 €. 

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €. 

 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 €. 

. 

§ 5 Steuersätze 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer  

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 500 v. H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 520 v. H. 

 der Steuermessbeträge;  

2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H. 

 der Steuermessbeträge.  

 

 

Kirchberg an der Jagst den 

 

……………………. 

 

Ohr 

Bürgermeister 

 



Tagesordnungspunkt 6 Kirchberg, 19.01.2024 
 

Beratungsunterlage 
 

für die öffentliche Sitzung des 
 

 Gemeinderats 
 

 Technischen Ausschusses 
 

 Sozial- und Verw.ausschusses 
 

am 29. Januar 2024 
 

Vorberatung erfolgte am:  

 

Sachbearbeiterin: Frau Szturo 

 
  

 

Spendenbericht 2023 
 

Zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung nach § 78 Abs. 4 Gemeindeordnung teilt die Ver-

waltung die eingegangenen Spenden und Stiftungen des Jahres 2023 dem Gemeinderat zur Ge-

nehmigung der Annahme mit. 

 

Der Gemeinderat hat am 25.04.2023, am 24.07.2023 und am 23.10.2023 bereits über die An-

nahme der jeweiligen eingegangenen Spenden beschlossen. 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Gemeinderat stimmt dem vorliegenden Spendenbericht zu und nimmt, soweit noch nicht ge-

schehen, die aufgeführten Spenden an. 

 
  



Tagesordnungspunkt 7 Kirchberg, 19.01.2024 
 

Beratungsunterlage 
 

für die öffentliche Sitzung des 
 

 Gemeinderats 
 

 Technischen Ausschusses 
 

 Sozial- und Verw.ausschusses 
 

am 29.01.2024 
 

Vorberatung erfolgte am: 

 

Sachbearbeiter: 

Frau Linke 
  

 

Entsorgung des Klärschlamms der Kläranlage Kirchberg; 

Vertragsverlängerung 
 

Mit der Fa. REKO GmbH aus Sachsenheim wurde in 2019 ein Vertrag über die Entsorgung des 

Klärschlammes der Kläranlage Kirchberg abgeschlossen. Seinerzeit war die Situation der 

Klärschlammentsorgung von steigenden Kosten geprägt und entsprechend wurde in den Vertrag 

eine jährliche Kostendynamisierung aufgenommen. Der Vertrag wurde auf die Dauer von 5 

Jahren abgeschlossen und endet am 31.12.2024. 

 

Die Firma Reko GmbH ist am 11.12.2023 auf die Stadt Kirchberg zugekommen, weil sich 

Kostenentwicklung aktuell günstiger darstellt, als damals beim Vertragsabschluss angenommen. 

 

Die aktuellen Zahlen dazu lauten wie folgt: 

Im Jahr 2023 sind insgesamt 360 Tonnen Klärschlamm angefallen; der Entsorgungspreis der Fa. 

REKO GmbH lag 2023 bei 155,90 €/t und er würde sich laut dem aktuellen Vertrag in 2024 auf 

161,95 €/t erhöhen.  Von der Fa. REKO GmbH liegt inzwischen ein günstigeres Angebot für 

2024 vor, geknüpft an eine Vertragsverlängerung bis 31.12.2026. Dabei würde für 2024 auf eine 

Preisanpassung verzichtet werden und auch für 2025 und 2026 könnte der Preis konstant 

gehalten werden. Der neue Festpreis läge ab 01.01.2024 bis Laufzeitende 31.12.2026 bei 152 €/t 

zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer. 

 

Nachfolgend die Kostenübersicht: 

bisherige Kosten in 2023 

360 t x 155,90 € 

66.787,56 € incl. Mehrwertsteuer 

Kosten in 2024 nach derzeitigem Vertrag 

360 t x 161,95 € 

69.379,38 € incl. Mehrwertsteuer 

Kosten in 2024 nach neuem Vertrag 

360 t x 152,00 € 

65.116,80 € incl. Mehrwertsteuer 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Verlängerung des Vertrages mit der Fa. REKO GmbH für die Dauer von zwei Jahren zu den 

o. g.  Konditionen.  

  



Tagesordnungspunkt 8 Kirchberg, 19.01.2024 
 

Beratungsunterlage 
 

für die öffentliche Sitzung des 
 

 Gemeinderats 
 

 Technischen Ausschusses 
 

 Sozial- und Verw.ausschusses 
 

am 29.01.2024 
 

Vorberatung erfolgte am: - 

 

Sachbearbeiterin: 

Frau Muley 
  

 

Neufestlegung der Standgebühren für den Kirchberger Weihnachtsmarkt 

 

Im Jahr 2024 findet der Kirchberger Weihnachtsmarkt zum 50. Mal in der historischen Altstadt 

statt. Um den Markt insbesondere für Kunsthandwerk und ähnliche Angebote attraktiver zu 

machen, ist für die Nutzung der städtischen Marktstände eine Reduzierung der Standgebühr für 

Anbieter ohne Bewirtung vorgesehen. Gleichzeitig soll für die Stände mit Bewirtung der 

Zuschlag und die Standgebühr für die Nutzung städtischer Hütten erhöht werden.  

 

Die Verwaltung schlägt folgende neue Standgebührenregelungen vor: 

 

1. Standfläche pro lfd. Meter (eigener Stand): 10 Euro (wie bisher) 

2. Zuschlag für Bewirtung Samstag und Sonntag: 100 Euro (bisher 50 Euro) 

3. Geschlossene Hütte der Stadt ohne Bewirtung: 50 Euro (bisher 100 Euro) 

4. Geschlossene Hütte der Stadt mit Bewirtung: 200 Euro (bisher 100 Euro + 50 Euro 

Zuschlag) 

5. Lattenstand: 30 Euro (bisher 60 Euro) 

6. Zuschlag Bewirtung Freitag Abend (warm up): 50 Euro (bisher 30 Euro) 

7. Lichtstromanschluss einfach bis 2 KW: 5 Euro (wie bisher) 

8. Licht-/Starkstrom für mehrere Geräte: 20 Euro (10 oder 20 Euro bisher) 

9. Städtische Einrichtungen sind von den Gebühren befreit. (wie bisher) 

 

Bei Verkauf alkoholhaltiger Getränke wird zudem eine gebührenpflichtige Schankerlaubnis 

benötigt.  

 

Beim Weihnachtsmarkt 2023 wurden rund 5.000 Euro an Standgebühren eingenommen. Legt 

man dieser Teilnehmerliste die neu vorgeschlagenen Preise zu Grunde steigen die Einnahmen 

durch Standgebühren auf rund 6.000 Euro. Der größte Ausgabeposten beim Weihnachtsmarkt 

sind die Verrechnungen der Bauhofkosten für den Auf- und Abbau des Weihnachtsmarktes und 

der einzelnen Stände mit rund 20.000 bis 25.000 Euro. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Standgebühren für den Kirchberger Weihnachtsmarkt werden wie vorgeschlagen festgelegt. 
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